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Schulungsunterlage zur Waffensachkunde

Waffenrechtliche Grundlagen - Waffenbegriff

© H.Förg – https:\\Sachkunde-Neu-Ulm.de
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Schusswaffen

Wesentliche

Teile

von Schusswaffen

Den Schusswaffen
Gleichgestellte

Gegenstände

bestimmt

zur
Beseitigung oder Herabsetzung der

Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen

nicht 
bestimmt, 

aber 
geeignet

Tragbare

Gegenstände

Waffen

(§ 1 Abs. 2 WaffG)
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zur
Markierung

Schusswaffen
Anl. 1 Abschn. 1 Unterabschn. 1 Nr. 1.1

Gegenstände,
die bestimmt sind

zur
Distanzinjektion

zum
Angriff

zur
Verteidigung

zur
Signalgebung

zur
Jagd

zum
Spiel

zum
Sport

bei denen Geschosse

durch einen (aus einem)

Lauf  getrieben werden

Maßgebend ist der Wille des Herstellers,
eine abweichende Erklärung ist unbeachtlich
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Schulungsunterlage zur Waffensachkunde

Waffenrechtliche Grundlagen - Waffenbegriff

© H.Förg – https:\\Sachkunde-Neu-Ulm.de
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Salutwaffen, 
Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt 1, Nr. 1.5

veränderte Langwaffen 

zu Theateraufführungen, Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen u.a. bestimmt 

Anforderungen:

+ Patronenlager dauerhaft unbrauchbar

+ Lauf  im ersten Drittel

 mind. 6 kalibergroße Bohrungen im ersten Drittel

 gleichwertige Laufänderungen

+ UND davor gehärteter Stahlstift (kalibergroß)

+ Lauf  mit Gehäuse fest verbunden

+ Änderungen dauerhaft (allgemeinen gebräuchliche Werkzeuge)

+ Verschlusskennzeichnung

Schusswaffen – verändert vor 01.04.1976
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Für Schusswaffen geltende 
Vorschriften sind auch 
anzuwenden auf

Salutwaffen
Nr. 1.5

Salutwaffen
Nr. 1.5Unbrauchbar

gemachte
Schusswaffen
Nr. 1.4

Unbrauchbar
gemachte
Schusswaffen
Nr. 1.4

Anscheinswaffen
Nr. 1.6

ihnen (den Schusswaffen)

Gleichgestellte
Gegenstände

Anlage 1, Abschnitt 1,
Unterabschnitt 1,  Nr. 1.2

ihnen (den Schusswaffen)

Gleichgestellte
Gegenstände

Anlage 1, Abschnitt 1,
Unterabschnitt 1,  Nr. 1.2

(den Schusswaffen)

Gleichgestellte Gegenstände
Anl. 1 Abschn. 1 Unterabschn. 1 Nr. 1.2
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Schulungsunterlage zur Waffensachkunde

Waffenrechtliche Grundlagen – Umgang
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I.I.

Grundsätze des Umgangs
mit Waffen und Munition

§ 2 WaffG
Anlage 2

Waffenliste

Altersbegrenzung, Verbote,
Erlaubnisse, -freie etc

Umgang
mit Munition

Munitionsarten

§ 1 WaffG
Anlage 1

Begriffsdefinitionen

Umgang mit 
Waffen und Munition

§ 1 WaffG
Anlage 1

Begriffsdefinitionen

Erwerben, Besitzen,
Überlassen, Führen etc

 Umgang mit Waffen und Munition
(§ 1 Abs. 3 WaffG / Anlage 1, Abschnitt 2)
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 Erwerb

 Besitz

 Überlassen

 Führen

 Verbringen/Mitnehmen

 Unbrauchbarmachen
01.09.2020

 Schießen

 Herstellen/Bearbeiten/
Instandsetzen

 Handeltreiben

 Kinder (nur in Anlage 1)

 Jugendliche (nur in Anlage 1)

 Schuss- und Zugriffsbereit

2

 Umgang mit Waffen und Munition
(§ 1 Abs. 3 WaffG / Anlage 1, Abschnitt 2)
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Schulungsunterlage zur Waffensachkunde
Waffenkunde
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Lauf

Vom Lauf  wird gesprochen, wenn die Länge des Laufteiles, das die Führung des 
Geschosses bestimmt, mindestens das Zweifache des Kaliber beträgt.

Lauflänge

Rohrlänge

Der Lauf  hat die Aufgabe, dem Geschoss eine gewisse Führung zu geben. 
Ausreichend festes Material wegen des Gasdruckes ist gesetzlich gefordert.
Abbrandverhalten des Pulvers und die Lauflänge müssen exakt aufeinander 
abgestimmt sein.
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Gasdruckverlauf
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